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1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des 

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsaus-

schuss der Gemeinde Beverstedt in seiner Sitzung am 16.05.2022 die Durchführung eines 

Bauleitverfahrens zur Realisierung eines Solarparks durch die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 25 ĂSolarpark Bokel/Hollenñ und im Parallelverfahren die 57. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes beschlossen. Die Aufstellungsbeschlüsse wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

am 14.07.2022 ortsüblich bekannt gemacht 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Katasteramt Wesermünde, zur Verfügung 

gestellten digitalen amtlichen Kartengrundlage im Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Das Plangebiet liegt im südwestlich Bereich der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven 

und erstreckt sich im Außenbereich zwischen den beiden Ortschaften Hollen im Nordwesten 

und Bokel im Südosten. Das Plangebiet hat insgesamt eine Fläche von etwa 44,36 ha.  

Die räumliche Lage des Plangebietes ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen, die 

genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 25. 

Die 57. Änderung des Flächennutzungsplans bezieht sich auf denselben Geltungsbereich wie 

der Bebauungsplan Nr. 25.  

 
Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes (Plangebiet gekennzeichnet) 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Raumordnerische Vorgaben 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Nie-

dersachsen 2022 (LROP) formuliert und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm 

für den Landkreis Cuxhaven 2012 (RROP) zuletzt geändert 2017 konkretisiert. Gemäß § 4 

Abs. 1 ROG sind zudem die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Ab-

wägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Im Nachfolgenden werden da-

her die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Gemeinde Beverstedt und das 

Plangebiet, die dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2022 (LROP) sowie dem 

Regionalen Raumordnungsprogramm 2012 (RROP) zu entnehmen sind, wiedergegeben. 

Nachfolgend wird auf die für den Planungsbereich und das Planungsziel relevanten Ziele und 

Grundsätze eingegangen. Während für die Bauleitplanung an die Ziele (nachfolgend in Fett- 

und Kursivschrift) der Raumordnung eine Anpassungspflicht besteht, sind Grundsätze (nur 

Kursivschrift) und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessens-

entscheidungen zu berücksichtigen. 

Am 01.09.2021 ist zum Zwecke des Hochwasserschutzes die Verordnung über die Raum-

ordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) in Kraft 

getreten. In dieser sind Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung enthalten, die nun 

zusätzlich zu den Regelungen des LROP und RROP als Grundsätze berücksichtigt bzw. als 

Ziele beachtet werden müssen. Eine Auseinandersetzung mit diesen Planungsvorgaben er-

folgt aus systematischen Gründen im Kapitel 8.8 ĂHochwasserschutz und Starkregenvorsor-

getñ. 

Die vorliegende Planung beabsichtigt die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur 

Entwicklung einer Photovoltaik-Freiflächenanalage. Die gewonnene Sonnenenergie soll in 

elektrische Energie umgewandelt und anschließend in das öffentliche Elektrizitätsnetz einge-

speist werden. 

In der zeichnerischen Darstellung der aktuellen Verordnung über das Landes-Raumord-

nungsprogramm 2022 in seiner derzeit rechtsgültigen Fassung werden für das Plangebiet 

folgende planerischen Zielsetzungen getroffen.  
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem LROP 2017 (Plangebiet gekennzeichnet) 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem LROP 2022 (Plangebiet gekennzeichnet) 

Den zeichnerischen Darstellungen des LROP von 2017 und 2022 sind für den Bereich des 

Solarparks Bokel/Hollen keine Darstellungen zu entnehmen.  
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In der Nähe zum Plangebiet des Solarparks verläuft nordöstlich und südwestlich ein Vorrang-

gebiet Biotopverbund (linienförmig) (3.1.2) sowie ein Vorranggebiet Torferhaltung (3.1.1). 

Ein kleiner Bereich des Vorranggebietes Torferhaltung (3.1.1) ist auch südöstlich des Plan-

gebietes zu erkennen. Im Bereich Bokel/Hollen befinden sich sonst noch die Vorranggebiete 

Haupteisenbahnstrecke (4.1.2), Leitungstrasse (4.2.2) und Hauptverkehrstrasse (4.1.3). 

Sonst weisen die zeichnerischen Darstellungen des LROP keine Vorrang- oder Vorbehaltsge-

biete für das Plangebiet aus. Das Plangebiet ist demnach von keinen Vorgaben der Landes-

raumordnung betroffen. 

Das Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen enthält in der zuletzt 2022 geän-

derten Fassung in seinem textlichen Teil folgende raumordnerischen Grundsätze und Zielvor-

gaben zur Entwicklung der gesamträumlichen Struktur des Landes, die für die vorliegende 

Planung relevant sind1: 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

1.1.01  ĂIn Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige Entwicklung die 

Voraussetzung für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 

schaffen.  

Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regional-

planung sollen die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft und 

den Besonderheiten der teilräumlichen Entwicklung Rechnung getragen werden.ñ 

1.1.02  ĂPlanungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfªhigkeit beitragen. [é].ñ 

1.1.07  ĂDie ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Struktu-

ren als auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten 

und so weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen 

wertvollen Beitrag leisten können.ñ 

Ý Die Errichtung eines Solarparks trägt zum nachhaltigen Wachstum und Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit im hohen Maße bei und es werden keine Lebens-, Wirt-

schafts- oder Naturräume beeinträchtigt, so dass von einem durchweck positiven 

Nutzen des Solarparks ausgegangen werden kann. 

3.1.1 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes, Boden-

schutz 

3.1.1 01  ĂDie nicht durch Siedlungs- oder Verkehrsflächen in Anspruch genommenen Frei-

räume sollen zur Erfüllung ihrer vielfältigen Funktionen insbesondere bei der Si-

cherung der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Erhalt der Kulturlandschaften, 

der landschaftsgebundenen Erholung sowie der Land- und Forstwirtschaft erhalten 

werden. 

In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sollen klimaökologisch bedeut-

same Freiflächen gesichert und entwickelt werden. In diesen Gebieten sollen Pla-

nungen und Maßnahmen zu einer Verminderung des Ausmaßes der Folgen von 

Klimaänderungen beitragen. 

Die Freiräume sind zu einem landesweiten Freiraumverbund weiterzuentwi-

ckeln. Die Funktionsvielfalt des landesweiten Freiraumverbundes ist zu si-

chern und zu entwickeln.ñ 

3.1.1 02 ĂDie weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwick-

lung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen Infrastruktureinrichtun-

gen ist zu minimieren. Bei der Planung von raumbedeutsamen Nutzungen im 

Außenbereich sollen  

                                                   
1 Die Ziele des LROP sind fett gedruckt hervorgehoben. 
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- möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte Räume er-

halten, 

- naturbetonte Bereiche ausgespart und  

- die Flächenansprüche und die über die direkt beanspruchte Fläche hinausge-

henden Auswirkungen der Nutzung minimiert werden.ñ 

3.1.1 04 ĂBöden sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der biologi-

schen Vielfallt und in ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit gesichert 

und entwickelt werden. Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem Grund-

satz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entspreche; dabei sollen 

Möglichkeiten der Innenentwicklung und der Wiedernutzung brachgefallener In-

dustrie-, und Gewerbe- und Militärstandorte genutzt werden. Böden, welche die 

natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in besonderem Maß erfül-

len, insbesondere Böden mit einer hohen Lebensraumfunktion, sollen erhalten und 

vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders geschützt 

werden.ñ 

Ý Die Errichtung eines Solarparks beeinträchtigt nicht die Freiraumflächen. Durch die 

Bauweise eines Solarparks wird nur ein Bruchteil des Bodens tatsächlich versie-

gelt, wodurch der Flächenverbrauch relativ gering gehalten wird. Dadurch wird 

sparsam mit Grund und Boden umgegangen. Die Bodenfunktion wird durch die 

Bauweise nicht beeinträchtigt. 

3.1.1 05 ĂDie Neuversiegelung von Flªchen soll landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 

auf unter 3 ha pro Tag und danach weiter reduziert werden.ñ 

Ý Mit diesem Grundsatz soll die Innenentwicklung weiter gestärkt und der Schutz des 

Außenbereichs vor Überbauung sowie die Aktivierung von Brachflächen und Kon-

versionsflächen vorangetrieben werden.  

Im vorliegenden Planungsfall ist die Ausweisung von Flächen für Freiflächenpho-

tovoltaikanlagen vorgesehen. Diese sind Bestandteil der auf Bundesebene be-

schlossenen Energetischen Umstrukturierung und dienen insbesondere dem Kli-

maschutz.  

Die ĂNeuversiegelungñ findet tatsächlich nur moderat statt. Das Plangebiet verfügt 

zwar über eine Flächengröße von 44,63 ha, allerdings beträgt die tatsächliche In-

anspruchnahme des Bodens durch die Pfosten (Rammprofile) und die für den Be-

trieb erforderlichen technischen Anlagen nur 25.000 m². 

Da im vorliegenden Planungsfall die Schaffung des Baurechts für eine Photovolta-

ikanlagevorbereitet werden soll und dafür weder Brach- noch Konversionsflächen 

in der Gemeinde zur Verfügung stehen, ist zu konstatieren, dass die Bauleitpla-

nung mit diesem Grundsatz vereinbar ist. 

3.1.1 07 ĂIn den in Anlage 2 festgelegten Vorranggebieten Torferhaltung sind die vor-

handenen Torfkörper in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher zu erhalten. 

Eine der guten fachlichen Praxis entsprechende landwirtschaftliche und er-

werbsgärtnerische Nutzung sowie eine der ordnungsgemäßen Forstwirt-

schaft entsprechende Nutzung von entwässerten Moorböden, die die Torfeh-

rung nicht wesentlich beschleunigt, steht dem raumordnerischen Vorrang 

Torferhaltung nicht entgegen. Zur Unterstützung der Kohlenstoff-Bindungsfunk-

tion sollen in den Vorranggebieten Torferhaltung nachhaltige, klimaschonende 

Nutzungen gefºrdert werden. [é].ñ 

Ý Durch die angedachte Nutzung (Sonderbaufläche ĂSolarparkñ) entsteht für die an-

grenzenden Vorranggebietsflächen keine Verschlechterung. Es wird kein Wasser 

entzogen und der vorhandene Torfkörper kann seine angedachte Funktion weiter 

ausüben.  

Ein Zielkonflikt liegt nicht vor.  
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3.1.2 Natur und Landschaft 

3.1.2 01 ĂFür den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Landschaftsbild 

wertvolle Gebiete, Landschaftsbestandteile und Lebensräume sind zu erhal-

ten und zu entwickeln.ñ 

3.1.2 03 ĂPlanungen und Maßnahmen dürfen die Anbindung und die Funktionsfähig-

keit der Querungshilfen der Vorranggebiete Biotopverbund in Anlage 2 nicht 

beeinträchtigen.ñ 

Ý Entsprechend dem zeichnerischen Teil des LROP handelt es sich bei dem Plan-

gebiet um kein Ăwertvolles Gebietñ, welches der Anwendung des Zieles Ăper señ 

unterliegen würde. Jedoch sind von der Planung zusammenhängende Grünland-

flächen betroffen, die allerdings fast ausnahmslos einer intensiven Nutzung unter-

liegen. Damit ist die Bedeutung der Flächen für die Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes und das Landschaftsbild nur von allgemeiner Bedeutung. 

Weiterhin sind keine in der Anlage 2 gelisteten Vorranggebiete Biotopverbund be-

troffen, so dass auch dieses Ziel der Planung nicht entgegen steht. Allerdings ver-

laufen nordöstlich und südwestlich des Plangebietes zwei Vorranggebiete Bio-

topverbund (linienförmig), so dass im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2a 

BauGB darzulegen ist, ob diese durch die vorliegende Planung in ihrer Bedeutung 

und / oder Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sind. 

3.1.3 Natura 2000 

3.1.2 01 ĂDie Gebiete des europªischen ºkologischen Netzes ĂNatura 2000ñ sind ent-

sprechend der jeweiligen Erhaltungsziele zu sichern.ñ 

Ý Das Natura2000 Gebiet ĂTeichfledermausgewªsser im Raum Bremerhaven / Bre-

menñ befindet sich mit mehr als 100 m Abstand nördlich des Plangebietes. Es ist 

davon auszugehen, dass die angestrebte Nutzung des Plangebietes als Freiflä-

chen PV-Anlage keine negativen Auswirkungen auf das Natura2000 Gebiet haben 

wird. 

3.2.1  Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

3.2.1.01 ĂDie Landwirtschaft soll in allen Landesteilen als raumbedeutsamer und die Kultur-

landschaft prägender Wirtschaftszweig erhalten und in ihrer sozio-ökonomischen 

Funktion gesichert werden.[é]ñ 

Ý Es werden keine raumbedeutsamen Flächen für die Kulturlandschaft oder ander-

weitige Funktionen ihrer Nutzung entzogen.  

4.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik  

4.1.1 01 ĂDie funktions- und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist zu erhalten, 

[é].ñ 

Ý Die angrenzenden Wirtschaftswege werden in ihrer Funktion durch die Bauleitpla-

nung nicht beeinträchtigt. Die Straßenverkehrsflächen innerhalb des Plangebietes 

werden als Straßenverkehrsfläche festgesetzt und in ihrer Funktion somit gesi-

chert. Die Planung steht den vorgenannten Zielen der Raumordnung nicht entge-

gen. 

4.1.3 Straßenverkehr 

4.1.3 02 ĂDie sonstigen Hauptverkehrsstraßen von überregionaler Bedeutung sind zu 

sichern und bedarfsgerecht auszubauen [é].ñ 

Ý Die innerhalb des Plangebietes sowie angrenzend verlaufende Kreis- und Gemein-

destraßen werden für die Erschließung des Plangebietes genutzt, so dass sie in 

ihrer Bedeutung gestärkt werden. Die Planung steht den vorgenannten Zielen der 

Raumordnung nicht entgegen. 
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4.2.1 Erneuerbare Energieerzeugung  

4.2.1 01 ĂBei der Energieerzeugung sollen Versorgungssicherheit, Kostengünstigkeit, Effi-

zienz, Klima- und Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Die nachhaltige Er-

zeugung erneuerbarer Energien soll vorrangig unterstützt werden. Bei allen raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Möglichkeiten der Nutzung 

der erneuerbaren Energien, der Sektorkopplung sowie der Energieeinsparung be-

rücksichtigt werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Sinne des Nieder-

sächsischen Klimagesetzes darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der re-

gionalen Gegebenheiten der Anteil an erneuerbaren Energien, insbesondere der 

Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft, der Geothermie sowie von Bio-

energie und Energie aus Wasserstoff, raumverträglich ausgebaut wird. [é].ñ 

4.2.1 03 ĂDer Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solar Strahlungsenergie 

(Photovoltaik) soll landesweit weiter vorangetrieben und bis 2040 eine Leistung 

von 65 GW installiert werden. Dabei sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen 

und Flächen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie 

sonstigen baulichen Anlagen in Anspruch genommen werden. Mindestens 50 GW 

der in Satz 1 genannten Anlagenleistung sollen auf Flächen nach Satz 2 installiert 

werden; im Übrigen soll die Anlagenleistung in Form von Freiflächenphotovoltaik-

anlagen in dafür geeigneten Gebieten raumverträglich umgesetzt werden. Vorbe-

haltsgebiete für die Landwirtschaft sollen hierfür nicht in Anspruch genommen wer-

den. Abweichend von Satz 4 können Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft für 

raumverträgliche Anlagen der Agrar-Photovoltaik vorgesehen werden. Agrar-Pho-

tovoltaikanlagen sind Photovoltaikanlagen, die weiterhin eine landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschi-

nen zulassen und durch die höchstens ein Flächenverlust von 15% der land-

wirtschaftlichen Flªche entsteht.ñ 

Ý Diesen Aussagen des LROP wurde auf Ebene der Regionalplanung durch die Aus-

weisung des Plangebietes als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft im RROP 

Rechnung getragen. Dementsprechend bedarf es an dieser Stelle der Darlegung, 

weshalb die vorliegende Planung mit den Ziele und Grundsätzen des LROP ver-

einbar ist. Dazu wie folgt; 

Agrar-Photovoltaikanlagen sind nach dem heutigen Stand der Technik in der Regel 

hoch aufgeständerte Freiflächen-Photovoltaikanlagen, so dass unter den PV-

Modulen die Ălandwirtschaftliche Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und 

Erntemaschinenñ mºglich ist. Agrar-Photovoltaikanlagen sind als Folge entweder-

aufgeständerte Photovoltaikanlagen (in einer lichten Höhe von mindestens 5 Me-

tern mit einem Abstand zwischen den Reihen von 11,75 m und in der Reihe von 

18,40) oder zum anderen Anlagen, die senkrecht in Form von bifazialen Modulen 

aufgestellt sind, solange die Zwischenräume breit genug für eine landwirtschaftli-

che Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen sind (min-

destens 18,40 m). Es stellt sich somit  die Frage, ob eine solche Nutzung zum 

einen wirtschaftlich und zum anderen faktisch machbar ist. Im Gegensatz zu den 

Ăklassischenñ Freiflªchenphotovoltaik-Anlagen, müssen bei der Agrar-PV-Nutzung 

eine deutlich höhere Ständerung der Module erfolgen, die zum einen die Anlage 

deutlich anfälliger durch Witterungsbedingungen macht, die Windlasten deutlich 

erhöht und ï wegen der weitreichenden Sichtbarkeit ï eine erhebliche Beeinträch-

tigung des ansonsten offenen Landschaftsbildes darstellen würde. Zudem müss-

ten aufgrund der Höhe Fundamente verwendet werden, die mit einem deutliche-

rem Eingriff in den Boden einhergehen würden. Diese Probleme stellen sich gleich-

ermaßen für eine Aufständerung, bei der die Module senkrecht hängen würden. 

Den erheblichen Herausforderungen, die mit Agrar-Photovoltaikanlagen an dem 

konkreten Standort verbunden sind, steht eine nur eingeschränkte 
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landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit des Plangebietes gegenüber. Die Boden-

fruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit) wird nach Angaben der Bodenübersichtskarte im 

Maßstab 1:50.000 (BK50) als Ăgeringñ eingestuft. Die bodenkundliche Feuchte-

stufe (BKF) hat in den nördlichen, moorigen Bereichen des Plangebietes den Wert 

7,6 (mittel feucht), wonach die Nutzung als Wiese und Weide zwar geeignet, aber 

diese Bereiche für eine Intensivweide oder Acker nur bedingt nutzbar sind, da es 

im Frühjahr hierfür zu feucht ist. Durch Agrar-Photovoltaikanlagen und die damit 

verbundene Ă¦berdachungñ der landwirtschaftlichen Flªchen und die Zerschnei-

dungswirkung durch die Anlagen, wären die Anbaumöglichkeiten auf dem Plange-

biet noch weiter eingeschränkt. Insgesamt wird der Grenznutzen einer kombinier-

ten Nutzung von Solar und Landwirtschaft am konkreten Standort nicht erreicht, im 

Gegenteil führt der hohe Reihenabstand bei Agrar-Photovoltaikanlagen zu einem 

hohen Flächenverbrauch bei gleichzeitig deutlich geringerer Stromerzeugung. Es 

lässt sich somit feststellen, dass Agrar-PV-Anlagen nicht auf allen Flächen sinnvoll 

oder wirtschaftlich sind. Die vorliegende Planung sieht daher eine Ăklassischeñ 

Freiflächenphotovoltaik-Anlage auf der Fläche vor.  

Im Rahmen der Darlegung der Vereinbarkeit der vorliegenden Planung mit dem 

Grundsatz des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft ist auch zu berücksichtigen, 

dass das RROP (siehe nachfolgende Abbildung) in der Gemeinde Beverstedt ab-

gesehen von Wald und naturschutzfachlich wertvollen Flächen fast allen unbesie-

delten Bereichen ein Vorranggebiet Landwirtschaft zugewiesen hat. Damit verblei-

ben trotz der vorliegenden Planung umfangreiche Vorbehaltsflächen, um die damit 

verbundenen Funktionen zu erfüllen. 

Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass die Planung mit dem Grundsatz der Raum-

ordnung vereinbar ist. 

4.2.2 Energieinfrastruktur  

4.2.2 01 ĂBei der Energieverteilung sollen die Versorgungssicherheit, Effizienz, Klima- und 

Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. An geeigneten Standorten sollen die 

Voraussetzungen für die Entwicklung von regional bedeutsamen Energieclustern 

auf Basis erneuerbarer Energien geschaffen werden. Dabei sollen insbesondere 

solche Standorte in Betracht gezogen werden, an denen sich entsprechende Ent-

wicklungen abzeichnen.ñ 

Ý Derzeit gibt es in der Gemeinde Beverstedt noch keine großflächige Freiflächen-

PV-Anlage. Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Bereich des Gemein-

degebietes in der Nähe der Ortschaften Hollen, Freschluneberg, Bokel und Stub-

ben, unweit der Ortschaft Beverstedt. Ein entsprechender Anschluss an die Strom-

trassen ist westlich des Plangebietes geplant. Das Plangebiet wird derzeit als 

Grünland genutzt und weist ansonsten keine Nennenswerte weitere Nutzung auf. 

Durch die Lage zwischen mehreren Ortschaften und in der Nähe zu einer größeren 

Hofstelle (Hollenerkamp) kann die erzeugte Energie entsprechend genutzt werden. 

4.2.2 04 ĂStandorte, Trassen und Trassenkorridore für Hoch- und Höchstspannungs-

leitungen sowie raumbedeutsame Gasleistungen sind in den Regionalen 

Raumordnungsprogrammen zu sichern. [é].ñ 

Ý Das Plangebiet weist einen ausreichenden Abstand zu den westlich verlaufenden 

Leitungstrassen auf, so dass es zu keinem Konflikt zwischen der hier vorgesehe-

nen Sondernutzung (Solarpark) und den weiter nordwestlich verlaufenden Trassen 

kommt. Die Nähe zu den Leitungstrassen spricht im Gegenteil für das Plangebiet, 

da hier die erzeugte Energie direkt in das Netz eingespeist werden kann und somit 

ein langer Anschluss an andere bestehende Leitungen nicht nötig ist. Insofern 

steht die Planung nicht im Konflikt mit dem vorstehend genannten Ziel der Raum-

ordnung.  
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Das Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist, eine gegenwärtig als Grünland genutzte Fläche 

für die Produktion erneuerbarer Energien (Photovoltaik) nutzbar zu machen. Die Grundsätze 

und Ziele der Raumordnung finden bei der Planung insofern Beachtung, als dass der Ausbau 

erneuerbarer Energien gefördert wird, wodurch der Anteil einheimischer Energieträger erhöht 

werden kann. Zugleich ist aber festzustellen, dass durch die Ausweisung der Plangebietsflä-

chen im Regionalen Raumordnungsprogramm 2012 des Landkreises Cuxhaven als Vorbe-

haltsgebiet Landwirtschaft ein Flächenvorbehalt formuliert wird, der in Verbindung mit den vor-

stehend zitierten Zielen der Landesplanung in Konflikt steht. Des Weiteren ist anzuführen, 

dass eine Rückführung des Plangebietes in eine landwirtschaftliche Fläche relativ problemlos 

erfolgen kann, sollte die Sondernutzung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gewünscht 

sein, da im Rahmen der Flächennutzung für die Gewinnung solarer Energie keine massiven 

Gebäude errichtet werden müssen.  

Die vorliegende Planung entspricht damit den Zielen und Grundsätzen des aktuellen Landes-

Raumordnungsprogramms, somit ist die Bauleitplanung mit den Aussagen der LROP verein-

bar.  

Die vorstehenden Ziele und Grundsätze werden durch das RROP wie folgt konkretisiert: 

Dem zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 

Cuxhaven (RROP 2012) (siehe nachfolgende Abbildung) ist zu entnehmen, dass das Plan-

gebiet flächendeckend Bestandteil eines umfangreichen Vorbehaltsgebietes Landwirt-

schaft (3.2.1.1.03) sowie eines Vorbehaltsgebietes Natur und Landschaft (3.1.2.08) ist. 

Das Plangebiet wird zudem im südwestlichen Bereiches des Plangebietes durch ein Vorrang-

gebiet Rohrfernleitung (G = Gas) (4.2.1.05) durchquert. 

Abb. 4: Ausschnitt aus dem RROP 2012 des Landkreises Cuxhaven (Plangebiet gekennzeichnet) 

In der Nähe zum Plangebiet befinden sich nördlich ein Vorranggebiet Natura2000 ï mit li-

nearer Ausprägung (3.1.3.02) und südwestlich sowie westlich Vorranggebiete Wald 

(3.2.1.2.06). Dieser Bereich ist zudem auch als Vorranggebiet Natur und Landschaft (3.1.2) 




















































